
LANDKREIS AMBERG-SULZBACH 

 

NIEDERSCHRIFT  
ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES KREISTAGES 

 

    
 Sitzungsdatum: Montag, 20.04.2026 
 Ort: im Landratsamt Amberg-Sulzbach, König-

Ruprecht-Saal, 92224 Amberg  
    

 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2025 (öffentlicher Teil) 

Vorlage: 11/033/2026 
  

2. Berufliches Schulzentrum in Sulzbach-Rosenberg; 
Durchführung unabdingbarer Not- bzw. Sicherheitsmaßnahmen als Mängelbeseitigung 
Brandschutz und weiterer Themen am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Sulzbach-Ro-
senberg 
Vorlage: 24/018/2026 

  

3. Staatliche Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Teilsanierung der Berufsfach-
schule, einschließlich barrierefreier Erschließung des Gebäudes 
Vorlage: 24/006/2026 

  

4. Sanierung des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern (Kultur-Schloss Theuern), BA 1 
bis 3 – Genehmigung neue Gesamtkosten 
Vorlage: 24/008/2026 

  

5. Kreishaushalt 2026; 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen 2026 
sowie Investitionsprogramm und Finanzplänen 2025-2029 
Vorlage: 21/003/2026 

  

6. Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach  Art. 11 BayFAG an 
Landkreise; 
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 
Vorlage: 21/004/2026 

  

7. Anfragen, Verschiedenes 
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Landrat Richard Reisinger eröffnete um 15:00 Uhr die öffentliche Sitzung des Kreistages und be-
grüßte alle Anwesenden.  
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2025 (öffentlicher Teil) 

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) des Kreistages vom 08.12.2025 zu. 
 
Einstimmig beschlossen  
 
 
2. Berufliches Schulzentrum in Sulzbach-Rosenberg; 

Durchführung unabdingbarer Not- bzw. Sicherheitsmaßnahmen als Mängelbeseiti-
gung Brandschutz und weiterer Themen am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum 
Sulzbach-Rosenberg 

 
 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt den Vorlagebericht zur Kenntnis und genehmigt die bauliche Durchführung un-
abdingbarer Not- bzw. Sicherheitsmaßnahmen als teilweise FAG-förderfähige Mängelbeseitigung 
Brandschutz, sowie die nicht FAG-förderfähige Mängelbeseitigung der Themen Arbeitsschutz und 
Betriebssicherheit, Betriebsbereitschaft Gebäudetechnik und des schulischen Bedarfs mit neuen 
Gesamtkosten in Höhe von gerundet 8 Mio. €. 
 
Der Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach trägt dabei insgesamt maximal 3,90 Mio. € als 
nicht als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktivierbare Kosten über den Bauunterhalt (Decke-
lung). Damit sind für den Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach alle dringlichen baulichen 
Angelegenheiten, die vor der Fördermaßnahme Masterplan durchgeführt werden müssen, abge-
deckt. Alle weiteren, bis dahin auftretenden erforderlichen baulichen Maßnahmen im Zusammen-
hang oder in Folge der unabdingbaren Not- bzw. Sicherheitsmaßnahmen (also mit Ausnahme des 
regulären, laufenden Bauunterhalts) gehen zu Lasten des Landkreises Amberg-Sulzbach. Davon 
unbenommen können alle als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktivierbare Kosten (abzgl. der 
erhaltenen Zuwendungen) über die Miete an den Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach 
umgelegt werden. 
 
Der Landrat wird ermächtigt die erforderlichen Planungsaufträge zu erteilen. 
Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Haushaltsansätze in den zukünftigen Kreishaus-
halten einzuplanen. 
 
Einstimmig beschlossen  
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3. Staatliche Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Teilsanierung der Be-
rufsfachschule, einschließlich barrierefreier Erschließung des Gebäudes 

 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt den im Vorlagebericht beschriebenen Sachverhalt zur Kenntnis und genehmigt 
die Bauausführung der Teilsanierung der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Kinder-
pflege und Sozialpflege, einschließlich der Umsetzung der barrierefreien Erschließung. 
 
Die neuen Gesamtkosten der Teilsanierung einschließlich der barrierefreien Erschließung des Ge-
bäudes erhöhen sich auf 4.300.000 €. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 
24500.94000 in den künftigen Kreishaushaltsplänen zu veranschlagen. 
 
Einstimmig beschlossen  
 
 
4. Sanierung des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern (Kultur-Schloss Theu-

ern), BA 1 bis 3 – Genehmigung neue Gesamtkosten 

 
Beschluss: 
 
Der Kreistag nimmt die im Vorlagebericht beschriebene Kostenentwicklung zur Kenntnis und ge-
nehmigt die aktuelle Prognose der Gesamtkosten aller Bauabschnitte 1 bis 3 in Höhe von: 
 

A) ca. 16.660.000 €, für den Fall, dass die Maßnahmen zur baulichen Umsetzung des Sicher-
heitskonzeptes genehmigt wurden. 
 

 
Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Haushaltsansätze in den zukünftigen Kreishaus-
halten einzuplanen. 
 
Mehrheitlich beschlossen 
  
 
5. Kreishaushalt 2026; 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen 2026 
sowie Investitionsprogramm und Finanzplänen 2025-2029 

 
Beschluss: 
 
Entsprechend des mit Schreiben vom 19.03.2026 an alle Kreistagsmitglieder übersandten Kreis-
haushaltentwurfes, der Bestandteil dieses Beschlusses ist, werden 
 

➢ der Haushaltsplan des Landkreises für das Jahr 2026, 
 
➢ die Wirtschaftspläne der Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ 

und „St. Johannes Klinik Auerbach“ für das Jahr 2026, 
 

➢ der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm des Landkreises für 
die Jahre 2025-2029 und 

 
➢ die Finanzpläne der Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. 

Johannes Klinik Auerbach“ für die Jahre 2025-2029 
 
gebilligt und für das Haushaltsjahr 2026 folgende Haushaltssatzung mit einem Kreisumlagehebesatz 
von 51,5 v.H. verabschiedet (siehe Anlage). 
 
Mehrheitlich beschlossen  
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6. Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach  Art. 11 

BayFAG an Landkreise; 
Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts 

 
Beschluss: 
 

1. Das beiliegende fortgeschriebene Haushaltskonsolidierungskonzept (siehe Anlage) wird 
hiermit beschlossen. 
 

2. Der Landkreis Amberg-Sulzbach setzt ab dem 01.01.2026 die Bearbeitungsentgelte bzw. die 
Verwaltungsgebühren für Gestattungsverträge für Leitungen der öffentlichen Versorgung in 
Kreisstraßen sowie Zustimmungsbescheide nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 
auf 300 € fest. 

 
Mehrheitlich beschlossen  
 
 
7. Anfragen, Verschiedenes 

 
- - -  

 
 
Mit Dank beendete Landrat Richard Reisinger die öffentliche Sitzung des Kreistages. 
 
 
Anschließend fand eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Reisinger   Carola Reindl 
Landrat   Schriftführung 

 


